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Im Blickpunkt 16

«stehendes Heer» nur aus weni-

gen Kadern und kurzfristig dien-
enden Angehörigen der Armee
besteht.

Die Miliz kann aber auch als
militärische Organisation neben
dem stehenden Heer bestehen
und es ergänzen, wie z.B,. in den
USA die National Guard.

Bezüglich der rechtlichen Stel-
lung wird eine bereits im Frie-
den als Teil der bewaffneten
Streitkräfte organisierte Miliz,
die im Konfliktfall einem
militärischen Oberbefehl unter-
stellt wird, in jeder Hinsicht als

legale Kämpfer im Sinne des

Kriegsrechts behandelt,und die
Milizangehörigen haben An-
spruch auf Behandlung als

Kriegsgefangene.

Die Miliz hat sich in der Schweiz
während fast 150 Jahren auf ver-
fassungsmässiger Grundlage
erhalten. «Die Schweiz hat kei-
ne Armee, sie ist eine Armee».

Eigenheiten der Miliz
Die Schweizer Miliz mit ihren
«Nebenamt-Soldaten» weist
Eigenheiten auf, die nicht über-
sehen werden dürfen.

- Die Miliz ist eine historisch
gewachsene, eigenständige
schweizerische Wehrform;
sie stellt den Gegensatz zum
Berufsheer dar. Entstanden
ist die Miliz ursprünglich in
der Zeit des Infanterieheeres,
als die Heeresstruktur noch
einfach war.

- Die Miliz ist für die
Schweiz in teilweiser Anleh-
nung an die Politik) die ein-
zig mögliche Art der Lösung
ihrer Verteidigungsaufgaben.
Als Grundlage der Miliz fin-
det der Gedanke des Dienens
an der Gemeinschaft seinen
Ausdruck.

- Die Miliz zeichnet sich aus
durch enges Zusammenwir-
ken zwischen militärischem
und zivilem Bereich; beide
Bereiche ergänzen sich in

günstiger Weise und helfen
sich gegenseitig Aufgaben zu
erfüllen. Zwischen Ziv il und
Militär sind Synergien vor-
handen.

- Das schweizerische Miliz-
system ist ein Integrations-
faktor von seltener Eindring-
lichkeit. Es fördert die Einig-
keit zwischen Volk und

Armee und das Verständnis
zwischen Bürger und Soldat.

Bei allem geschichtlichen Wan-
del gibt es doch auch grosse
Konstanten in den Schweizeri-
sehen Wehranstrengungen, wel-
che durch die Zeiten hindurch
unverändert geblieben sind. Für
die Schweiz sollen in diesem
Zusammenhang drei solche
Bereiche erwähnt werden:

1. Die Staatsmaxime der
Demokratie, mit dem Pri-
mat der Politik über das

Militär und die dauernde
Neutralität.

2. Der Grundsatz der allge-
meinen Wehrpflicht, als

persönlicher Beitrag zur
Bewahrung der Heimat.

3. Die Wehrform der Miliz,
mit der Doppelrolle von
Bürger und Soldat, dem

temporären Einsatz der
Wehrfähigen im Rahmen
der Armee.

Problematik der Miliz

Eine gewichtige Komponente
der Miliz ist der Zeitfaktor, einer-
seits für den Milizangehörigen,
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